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Die deutsche Lösung zur Plattformbetreiberhaftung (Art. 17 DSM-RL)
mit Blick auf künftige EU-Regelungen im Digital Services Act



Art. 1 Abs. 5 lit. c DSA-E

„Diese Verordnung lässt […] die Unionsvorschriften auf dem Gebiet des 
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte [unberührt].“ 



I. Alternative Haftungsregime



§ 2 Abs. 1 UrhDaG

1. (jedenfalls ein) Hauptzweck: eine große Menge an 
von Dritten hochgeladenen urheberrechtlich 
geschützten Inhalten zu speichern und öffentlich 
zugänglich zu machen,

2. Organisation dieser Inhalte

3. Bewerbung der Inhalte zum Zweck der 
Gewinnerzielung

4. Konkurrenz mit Online-Inhaltediensten um 
dieselben Zielgruppen

Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten

Facebook?
Twitch?

Instagram?
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Blockierung

„notice and take down“
„einfache Blockierung“

„notice and prevent“ +
„notice and stay down“
„qualifizierte Blockierung“
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Sperre / Entfernung

„notice and take down“ „notice and stay down?“
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II. Konkretisierende Regelungen



UrhDaG DSA-E

• Information der Nutzer:innen über Blockierung

• Internes Beschwerdeverfahren

• Außergerichtliche Streitbeilegung

• Bevorzugung vertrauenswürdiger Rechteinhaber

• Sanktionierung von Missbrauch

• Transparenz von ADM-Systemen

• Anforderungen an gerichtliche und behördliche 
Blockier- und Sperranordnungen

• Anforderungen an gerichtliche und behördliche 
Auskunftsanordnungen

• Begründung der Blockierung eines Inhalts

• Internes Beschwerdeverfahren

• Außergerichtliche Streitbeilegung

• Bevorzugung vertrauenswürdiger Hinweisgeber

• Sanktionierung von Missbrauch

• Transparenz von ADM-Systemen

• Know Your Business Customer-Pflicht
(nur für B2C-Online-Marktplätze)

• Berichtspflichten

Konkretisierende Regelungen
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UrhDaG DSA-E

• hinreichend begründeter Hinweis Meldeformular muss Übermittlung folgender 
Aspekte ermöglichen:

1. Begründung der Rechtswidrigkeit,

2. Speicherort,

3. Kontaktdaten der meldenden Person

4. Versicherung der Richtigkeit der Angaben 

Meldung einer Rechtsverletzung



UrhDaG DSA-E

• Information der Nutzer:innen über Blockierung 
und internes Beschwerdeverfahren

Begründung der Blockierung eines Inhalts:

1. Rechtsgrundlage samt Erläuterung

2. Maßgebliche Erwägungen für die Entscheidung

3. ggf., dass Entscheidung auf einer Hinweis beruht

4. Einsatz von ADM-Systemen für Entscheidung

5. Belehrung: internes Beschwerdeverfahren, 
außergerichtliche Streitbeilegung, gerichtliche 
Rechtsbehelfe

Unterrichtung der Nutzer:innen nach Blockierung



UrhDaG DSA-E
• Bzgl. jeder Entscheidung über Blockierung bzw. 

über die öffentliche Wiedergabe eines Inhalts 

• Für Nutzer:innen und Rechteinhaber:innen

• Keine Frist vorgesehen

• Outsourcing zulässig, § 15 UrhDaG

• Beschwerde, sofern
a) Blockierung von Inhalten
b) Aussetzung / Kündigung des Dienstes,
c) Kontensperre

• Kein Beschwerdeverfahren für Hinweisgeber / 
Rechteinhaber:innen

• Verfügbarkeit: für mindestens sechs Monate

• Outsourcing nicht vorgesehen

Internes Beschwerdeverfahren



UrhDaG DSA-E
• Bzgl. jeder Entscheidung über Blockierung bzw. 

über die öffentliche Wiedergabe eines Inhalts 

• Für Nutzer:innen und Rechteinhaber:innen

• Außergerichtliche Streitbeilegung, sofern
a) Blockierung von Inhalten
b) Aussetzung / Kündigung des Dienstes,
c) Kontensperre

• Keine außergerichtliche Streitbeilegung für 
Hinweisgeber:innen / Rechteinhaber:innen

• Plattform trägt Kosten der Nutzer:innen im Falle 
des Unterliegens

• Obsiegt die Plattform: Nutzer:innen nicht zur 
Gebührenerstattung verpflichtet

Außergerichtliche Streitbeilegung



UrhDaG DSA-E
• Bestimmung durch den Diensteanbieter

• Sofortige Blockierung bis Abschluss des 
Beschwerdeverfahrens im Falle einer 
qualifizierten Erklärung:

a) eine mutmaßlich erlaubte Nutzung 
betreffend

b) Prüfung durch natürliche Person erfolgt

c) erhebliche Beeinträchtigung der 
wirtschaftlichen Verwertung

• Bestimmung durch den Koordinator für digitale 
Dienste

• Vorrangige & unverzügliche Bearbeitung der 
Meldung

Vertrauenswürdige Hinweisgeber:innen



UrhDaG DSA-E
• Zeitweiliger Ausschluss der 

Rechteinhaber:innen bei wiederholt
fälschlichem Blockadeverlangen von 
entsprechendem Verfahren

• Zeitweiliger Ausschluss der Nutzer:innen bei 
wiederholt fälschlichem pre-flagging vom
pre-flagging

• Zeitweiliger Ausschluss der Hinweisgeber:innen
bei häufigem fälschlichem Blockadeverlangen 
von dem entsprechenden Verfahren 

• Kriterien für „häufig“: absolute & relative Anzahl; 
Schwere des Missbrauchs, verfolgte Absichten

• Zeitweilige Nutzersperre bei häufiger und 
offensichtlicher Bereitstellung illegale Inhalte

Sanktionierung von Missbrauch
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III. Risikomanagement sehr großer Plattformen 



Sehr große Plattformen

durchschnittliche monatliche aktive Nutzerzahl:
mindestens 45 Millionen

= 10 % der Einwohner:innen der Europäischen Union



Verbreitung illegaler 
Inhalte 

Negative 
Auswirkungen auf 

Grundrechte

Management systemischer Risiken
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Verstärkte
Beobachtung
bestimmter
Gruppen



Fazit

„Diese Verordnung lässt […] die Unionsvorschriften auf dem Gebiet des 
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte [unberührt].“ 

Alternativmodell Überlagerung Ergänzung



Vielen Dank!


